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261 fdjioeig. ©aubto. („äJteifterblatt")

©inlaufSpreiS : 3ïr6citëîo^n 1.80 gr.
SJîaterial =^2.00 „

gufammen 3.80 gr.
^SluS Vo ©eneratuntogen 1.25 gr.

„ 7& ©ewinnanteil 3.15 „ 4 40 „
BertaufSpreiS 8 20 gr,

SBit fetjen, bag wir bet gleichem Reingewinn bei
oermegrtem Umfag biEiger oerîaufen tönnen. Ratflrlidb
wirb matt fiait beffett lieber einen f)öi)etn Reingewinn
eingeimfen.

Arbeitet man atS ©efcljägSinhaber gewiffermagen atS
©egitfe mit, fo bag bie eigene Arbeit tetlroeife auf bie
SBare eingeln beregnet werben lann, fo madgt man eS

am einfachen fo, bag man feine Arbeit, foroeit fte ©e»
gilfenarbeit ifi, als fotdge in Anrechnung gellt ttnb um
biefen betrag ben gewünfdgten Reingewinn, roenn er
gleichbleiben foB, oermtnbert. SJlan begaglt fiel) bann
felbg ben ©ebitfentohn. Ratmtid) lann man bann auch
billigere greife haben bei gleichem Reingewinn ober bei
gleiten jßretfen höheren Reingewinn.

Auf biefe Söeife werben fämttiche greife für SBaren
unb SlrbeitSleiftungen berechnet, befonbereUnlogen werben
In ben betreffenben gäEen, foroeit fte nicht als ©eneral
uulogen oerrechnet werben müffen, nocg augerbem in
Stemming gegellt, ©elbgrebenb barf man auch nicht
enggergtg ootgeljen. ©S empfiehlt fid) auf alte gäEe,
einmal bie greife, bie man bisher genommen hat, nach
guredjnen unb, wenn nötig, unter gemeinfamem Bor=
geben mit ber Konlurreng, gu erhöben ; wenn biefe nicht
will, fo mache man ben Anfang unb überlaffe ben anbern,
ftdj für ©chunbpreife abpfebuften.

Slîach unten ig für ben RtelS bureb bie ©elbglogen
unb einen geringen ©ewlnnanteil, ber eben beS SebenS

Rotburft beett, etne ©renge gefegt, bie and) int fdgimm*
gen galle nicht unterboten werben barf; aber auc| nach
oben ig bem fßreiS ein gtel gefegt, ©eben wir barüber
hinaus, fo gebt ber Umfag gu febc gurüd, fo bag ber
höhere ©ingeloetbieng wteber burd) »ermtnberten Um»

fag etnen mtnberen ©efamteerbieng nerurfaebt. gn ge»

wiffen ©renjen ig bte ©rgöhung be§ ißretfeS ohne ©in»
gug auf ben Umfag unb gibt erhöhten ©efamtgewinn.

2Bo nun bie richtige Sage ig, richtet geh nadg ber Kon»
lurretig unb bem ißubtilum. @o weit eS baS tetgere be»

trifft, müffen wir unS fragen, ob baS ißubltfum bureb
eine ©tgöhung beS ißreifeS gerabe fooiel lauft ober
weniger ; baS begimmt geh wieber nad) ber Art ber SBare
unb ber Kauflraft beS tßubtilumS.

r: Rotwenbige BebarfSartilet tönnen eher eine ©rböbung
ertragen als SujuSartilel. äöohlgabenbe Sente werben
leichter etnen höheren gketS ohne Betminberung beS

BerbraucgS hernehmen als foldge, bie mit jebem SUappen

rennen müffen.
Rad) ber Konlurreng richtet man fid) »tel gu otel.

Rlan laffe fid) nicht burd) biefe gu fchledtjten fßreifen oer>
leiten. Btetfacf) arbeitet man audi befonberS biEig, um
tnS ©efchäft gu lommen. SaS ig in ben metgen gäEen
oerEehrt, roeil nah bem eigen billigen Auftrage bte Kunben
nidht wteberlommen ober fpäter aüeS gu teuer gnben.
Auch laffe man ftd) nicht bureb bte oiel benugte Angabe :

„man brauch« fpäter noch oiel mehr", gu einer Stefe»

rung, an ber man nicht genügenb oerbtent, betören, wie
btcS befonberS Anfänger letdjt tun.

gür Anfänger, bic etg ein ©efdjäft grünben rooBen,

ig natürlich bie Berechnung ber ißreife wett febwteriger,
ba fa AnhaltSpunite für ben Umfag eben fehlen. SBir
müffen btefen bann ja nidht gu hoch annehmen unb un»
gefähte Umfäge in Rechnung geEen unb wenn ftch bte

©rwartungen nidht erfüllen, entweber bie greife erhöhen
ober bie ©eneratunlogen gu erntebrigen fachen, aber

nicht an oerlegrter ©teEe. gm Uebrigen ftnb ja
oiele gäEe bie greife aEgemein eingeführt, fo bag n
banadh ber Anfänger ridgen lann.

at«« Baureglement {Srganjœtîg) für gta««»'
fett lautet:

§ 1. 3«r ©rmöglidhung einer gwedEmag'tgen Öhe^

bauung ber eingelnen ©runbgücle ig bie DriSgemein^
Berechtigt, ©reng^eränberungen, fowie bie jjufamritew
tegung unb ïïleneinteilung fämiliher ©runbgüde auf be;

gimmt gu umgrengenbem ©ebiete oorgunegmen, foroen

eS baS öffentliche Qntereffe »erlangt.
§ 2. ®ie für ©tragen abgugebenbe SBobetgädhe m

non ber gläcge ber beteiligten ©runbgüde möglich^

gleichmäßig abgugiehen, unb eS gnb bie neuen ©tunb'
güde fo anguorbnen, bag j'eber ^Beteiligte ein oerhm»'

niSmägig gleichwertige^ ©tüd eigält.
§ 3. ©runbgüde, auf benen wegen gu geringer 9lus'

begnung ober wegen anberer aSerhällntffe bie ©rfteEung
eines SßohnbaufeS nadh ben SSorfcbriften beS 93aureglf
menteS nidjt möglich wäre, tönnen gegen oofle ©ntfdjäbu

gung auSgelauft werben.
Sie ©igeniümer ber anftogenben Stegenfdhaften ftnb

gehalten, auägelaufte ©runbgüde gang ober teilwetfe

gegen Vergütung ber ©rwerbslogen, fowelt biefe befl

2öertguwai|s nidht übergeigen, gu übernehmen.
§ 4, ®ie Kogen ber ©rengoeränberungen, ber 3"'

fammenlegungen unb Jleneinteiiungen faBen gu Sage«

ber ©runbeigentümer. ~ '

®ie SEeueinteilungSpläne unb beren Sogenoerteilet
gnb nadh Slngeige an ben ©runbeigentümer unter 31""

fegung einer ©infpracbefrig gur ®lngdf)t aufgulegen.
§ 5. tßrioate, welche ©runbeigepium gu öffentlichen

©tragen, SrottoirS, ifitägen ober Inlagen abtreten müffen/
gaben Infprud) auf oolten ©rfag beS StBerteS.

§ 6. Sie ©igentümer oon Siegenfehaften, welch«"

bureg bie Ausführung ober Anbetung einer ©trage, etneS

SrottoirS, eines iglageS ober einer Anlage Sßorteile et=

waebfen, inSbefonbere bie Anflöget, gaben ber ©emeinbe

Beiträge an bte Kogen gu letften.
gür bie IBeitragSletgung faEen bie wirtlichen ©rfiel'

lungSlogen ber S3aute (Sanberwerb unb Bauausführung)
in iöetradt)t.

AIS Beitrag ber eingelnen Beteiligten barf nicht mehr

als bie SBertoermebrung ber Stegenfdjaft beanfprudht
werben.

§ 7. über bte gäEigteit ber Betträge entfehetbet bie

©emetnbe. Sie Beiträge haften auf bem ©ritnbfiüd
unb ftnb im ©runbbuebe etngutragen.

§ 8. ®er DrtSoerwaltungSrat fteEt mit bem AuS=

führungSprojelt ben Kogenoerieiler auf. Siefer ig unter
Anfegung einer ©infpra^efrig gur ©ingeht aufgulegen.

Am §od|lamiw l« «Weu^Stlmfiath
Set DUeu wirb gegenwärtig, eine int er ef faute Ar»
beit oon gwet Sid)tengeinern, ben ©ebrübern Befdger/
ausgeführt. SaS fcglef ftehcnbe 42 m hohe Kamin foU

gerabe gegellt werben. Betanntlidh neigt btefeS gart
nach Dften unb ein feger SBtnbgog ober auch Bligfcglag
lönnte fetnen ©ingurg gur gotge gaben, ©ine Katagroph«
für bte Umgebung wäre nicht auSgefdgloffen. — ©djort
oor gagren m.ugte baS Kamin wègen. ©infturggefagr um
6 m abgetragen werben. Sie geilte Arbeit, biefeS heute

wiebeium in eine fentcedgte Sage gu bringen, foE in
wenigen Sagen beenbigt fein.

Mnstr. schweiz. Haudw..

Einkaufspreis: Arbeitslohn 1.80 Fr.
Material -^2.00

zusammen — 3.80 Fr.
Plus V» Generalunkosten ^ 1.25 Fr.

„ > Gewinnanteil 3.13 „ 4 40 „
Verkaufspreis 8 20 Fr.

Wir sehen, daß wir bei gleichem Reingewinn bei
vermehrtem Umsatz billiger verkaufen können. Natürlich
wird man statt dessen lieber einen höhern Reingewinn
einheimsen.

Arbeitet man als Geschäftsinhaber gewissermaßen als
Gehilfe mit, so daß die eigene Arbeit teilweise auf die
Ware einzeln berechnet werden kann, so macht man es
am einfachsten so, daß man seine Arbeit, soweit sie Ge-
Hilfenarbeit ist, als solche in Anrechnung stellt und um
diesen Betrag den gewünschten Reingewinn, wenn er
gleichbleiben soll, vermindert. Man bezahlt sich dann
selbst den Gehilfenlohn. Natürlich kann man dann auch
billigers Preise haben bei gleichem Reingewinn oder bei
gleichen Preisen höheren Reingewinn.

Auf diese Weise werden sämtliche Preise für Waren
und Arbeitsleistungen berechnet, besondere Unkosten werden
in den betreffenden Fällen, soweit sie nicht als General-
Unkosten verrechnet werden müssen, noch außerdem in
Rechnung gestellt. Selbstredend darf man auch nicht
engherzig vorgehen. Es empfiehlt sich auf alle Fälle,
einmal die Preise, die man bisher genommen hat, nach
zurechnen und, wenn nötig, unter gemeinsamem Vor-
gehen mit der Konkurrenz, zu erhöhen; wenn diese nicht
will, so mache man den Anfang und überlasse den andern,
sich für Schundpreise abzuschuften.

Nach unten ist für den Preis durch die Selbstkosten
und einen geringen Gewinnanteil, der eben des Lebens
Notdurft deckt, eine Grenze gesetzt, die auch im schlimm-
sten Falle nicht unterboten werden darf; aber auch nach
oben ist dem Preis ein Ziel gesetzt. Gehen wir darüber
hinaus, so geht der Umsatz zu sehr zurück, so daß der
höhere Einzelverdienst wieder durch verminderten Um-
satz einen minderen Gesamtverdienst verursacht. In ge-
wissen Grenzen ist die Erhöhung des Preises ohne Ein-
fluß auf den Umsatz und gibt erhöhten Gesamtgewinn.

Wo nun die richtige Lage ist, richtet sich nach der Kon-
kurrenz und dem Publikum. So weit es das letztere be-

trifft, müssen wir uns fragen, ob das Publikum durch
eine Erhöhung des Preises gerade soviel kauft oder
weniger; das bestimmt sich wieder nach der Art der Ware
und der Kaufkraft des Publikums,

u Notwendige Bedarfsartikel können eher eine Erhöhung
ertragen als Luxusartikel. Wohlhabende Leute werden
leichter einen höheren Preis ohne Verminderung des

Verbrauchs hinnehmen als solche, die mit jedem Rappen
rechnen müssen.

Nach der Konkurrenz richtet wan sich viel zu viel.
Man lasse sich nicht durch diese zu schlechten Preisen ver-
leiten. Vielfach arbeitet man auch besonders billig, um
ins Geschäft zu kommen. Das ist in den meisten Fällen
verkehrt, weil nach dem ersten billigen Auftrage die Kunden
nicht wiederkommen oder später alles zu teuer finden.
Auch lasse man sich nicht durch die viel benutzte Angabe:
„man brauche später noch viel mehr", zu einer Liefe-

rung, an der man nicht genügend verdient, betören, wie
dies besonders Anfänger leicht tun.

Für Anfänger, die erst ein Geschäft gründen wollen,
ist natürlich die Berechnung der Preise weit schwieriger,
da ja Anhaltspunkte für den Umsatz eben fehlen. Wir
müssen diesen dann ja nicht zu hoch annehmen und un-
gefähre Umsätze in Rechnung stellen und wenn sich die

Erwartungen nicht erfüllen, entweder die Preise erhöhen
oder die Generalunkosten zu erniedrigen suchen, aber

-Zsttmrg („Meisterblatt")

nicht an verkehrter Stelle. Im Uebrigen sind ja îA
viele Fälle die Preise allgemein eingeführt, so daß pH

danach der Anfänger richten kann.

Das m«s BamêglêMêNè (Ergmzîmg) für Frauen-
fett lautet:

H 1. Zur Ermöglichung einer zweckmäßigen Über-

bauung der einzelnen Grundstücke ist die Ortsgemeinde

berechtigt, Grenz-Veränderungen. sowie die Zusammen-

legung und Neueinteilung sämtlicher Grundstücke aus be-

stimmt zu umgrenzendem Gebiete vorzunehmen, somen

es das öffentliche Interesse verlangt.
§ 2. Die für Straßen abzugebende Boden fläche M

von der Fläche der beteiligten Grundstücke möglichst

gleichmäßig abzuziehen, und es sind die neuen Grunm
stücke so anzuordnen, daß jeder Beteiligte ein verhätt-

nismäßig gleichwertiges Stück erhält.
H 3. Grundstücks, auf denen wegen zu geringer Aus-

dehnung oder wegen anderer Verhältnisse die Erstellung
eines Wohnhauses nach den Vorschriften des Bauregle-

mentes nicht möglich wäre, können gegen volle Entschäln-

gung ausgekauft werden.
Die Eigentümer der anstoßenden Liegenschaften sind

gehalten, ausgekaufte Grundstücke ganz oder teilweise

gegen Vergütung der Erwerbskosten, soweit diese den

Wertzuwachs nicht übersteigen, zu übernehmen.
H 4, Die Kosten der Grenzveränderungen, der Zu-

sammenlegungen und Neueinteilungen fallen zu Lasten

der Grundeigentümer. "
Die Neueinteilungspläne und deren Kostenverteiler

sind nach Anzeige an den Grundeigentümer unter An-

setzung einer Einsprachefrist zur Einsicht aufzulegen.
H 5. Private, welche Grundeigentum zu öffentlichen

Siraßen, Trottoirs, Plätzen oder Anlagen abtreten müssen,

haben Anspruch auf vollen Ersatz des Wertes.
H 6. Die Eigentümer von Liegenschaften, welche»

durch die Ausführung oder Änderung einer Straße, eines

Trottoirs, eines Platzes oder einer Anlage Vorteile er-

wachsen, insbesondere die Anstößer, haben der Gemeinde

Beiträge an die Kosten zu leisten.
Für die Beitragsleistung fallen die wirklichen Erstel-

lungskosten der Baute (Landerwerb und Bauausführung)
in Betracht.

Als Beitrag der einzelnen Beteiligten darf nicht mehr

als die Wertvermehrung der Liegenschaft beansprucht
werden.

H 7. über die Fälligkeit der Beiträge entscheidet die

Gemeinde. Die Beiträge hasten auf dem Gründstück
und sind im Grundbuche einzutragen.

Z 8. Der Ortsverwaltungsrat stellt mit dem Aus-
führungsprojekt den Koftenverteiler auf. Dieser ist unter
Ansehung einer Einsprachefrist zur Einsicht aufzulegen.

Am Hochkamt« der ZiegelhStts w Neu-Trimvach
Sei Otte« wird gegenwärtig eine interessante Ar-
be it von zwei Lichtensteinern, den Gebrüdern Bescher,

ausgeführt. Das schief stehende 42 m hohe Kamin soll

gerade gestellt werden. Bekanntlich neigt dieses stark

nach Osten und ein fester Windstoß oder auch Blitzschlag
könnte seinen Einsturz zur Folge haben. Eine Katastrophe
für die Umgebung wäre nicht ausgeschloffen. — Schon
vor Jahren mußte das Kamin wegen, Einsturzgefahr um
6 m abgetragen werden. Die heikle Arbeit, dieses heute

wiederum in eine senkrechte Lage zu bringen, soll in
wenigen Tagen beendigt sein.
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